
 

 

Garantiebedingung für Module des Herstellers Aide Solar 

Amtsgericht Münster HRB 11944 
USt.-ID.-Nr.: DE238708255  Ust.-ID.-Nr. ES N0044277B 

Geschäftsführung: Dr. Georg Buchholz 
 

Diese Bedingen gelten ab 01. November 2009. Sie 
ersetzen alle vor diesem Datum herausgegebenen 
Bedingungen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Abweichungen in Qualität/Quantität 

Reklamationen in Hinsicht auf Abweichung der Lademenge zur Packing List oder falsch gelieferte Module sind inner-
halb von 14 Tagen schriftlich bei der forto trade gmbh anzumelden. 

2 Materialgarantie 

(1) Die forto trade gmbh gewährleistet für die Dauer von 60 Monaten, beginnend mit dem Erwerb beim Letztverkäu-
fer, dass die gelieferten Module frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind.  

(2) Bei Übergabe erkennbare Mängel sind der forto trade gmbh unverzüglich anzuzeigen, spätestens jedoch inner-
halb einer Ausschlussfrist von vier Wochen. Zeigen sich später Mängel, so sind diese ebenfalls unverzüglich nach 
ihrer Entdeckung anzuzeigen. Auch hier gilt eine Ausschlussfrist von vier Wochen.  

(3) Mangelhafte Module werden während der Garantiezeit gemäß Ziffer (1) durch die forto trade gmbh unverzüglich 
nachgebessert oder ausgetauscht. Sofern eine Nachbesserung oder ein Austausch der Module nicht möglich sein 
sollte, liefert die Forto trade gmbh gleichwertige Module oder erstattet den Wert der Module auf Basis des Kauf-
preises.  

3 Leistungsgarantie 

Für PV-Module garantiert Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co., Ltd. (Aide) zusätzlich:  

(1) Innerhalb eines Zeitraumes von zehn (12) Jahre ab dem Kaufdatum wird dem Kunden garantiert, dass die Modu-
le eine Leistung von mindestens 90 % der minimalen Leistung bei STC1 aufweisen, wie sie zum Zeitpunkt der 
Auslieferung auf dem Datenblatt des Herstellers festgelegt war.  

(2) Innerhalb eines Zeitraumes von fünfundzwanzig (25) Jahren ab dem Kaufdatum wird dem Kunden garantiert, 
dass das Module eine Leistung von mindestens 80 % der minimalen Leistung bei STC1 aufweist, wie sie zum Zeit-
punkt der Auslieferung auf dem Datenblatt des Herstellers festgelegt war.  

(3) Wenn innerhalb des in Ziffer (1) bzw. (2) festlegten Zeitraumes die Leistung der Module unter die garantierte 
Leistung fällt, wird Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co., Ltd. diese Leistungsminderung entweder durch zu-
sätzliche PV-Module oder durch Reparatur oder Ersatz der fehlerhaften PV-Module oder durch eine Erstattung des 
Kaufpreises ausgleichen, vorausgesetzt, dass dieser Leistungsverlust durch den Hersteller durch fehlerhafte Ma-
terialien oder Verarbeitung verursacht wurde. Die dargelegten Abhilfemaßnahmen sind die alleinigen und aus-
schließlichen Rechtsmittel im Rahmen der begrenzten Leistungsgarantie. 

(4) Zur Geltendmachung der unter Ziffer (3) spezifizierten Leistungen, ist die forto trade gmbh von der mutmaßli-
chen Abweichung durch den Kunden schriftlich in Kenntnis zu setzen. Der Anzeige von Leistungsansprüchen ist 
eine Kopie des Original-Kaufbeleges zum Nachweis des Erwerbs und des Zeitpunktes des Erwerbs des Produktes 
beizufügen. Die Geltendmachung hat innerhalb von vier Wochen ab Erkennen der Abweichung zu erfolgen. Die 
Rücksendung von Produkten ist erst nach erteilter schriftlicher Zustimmung der forto trade gmbh zulässig. 

1 Hinweis: 

Leistung “Peak Power” ist die Leistung in Watt peak, die ein PV-Modul bei MPP erzeugt. „STC“ sind die Standard test conditions, die 
aus (a) einem Lichtspektrum von AM1,5, (b) einer Bestrahlung von 1000 W pro m² und (c) einer Zelltemperatur von 25 °C beste-
hen. Die Messungen entsprechen den Anforderungen des IEC 904, wie sie in den Anschlussdosen-Terminals unter den Kalibrie-
rungs- und Testbedingungen des Herstellers zum Zeitpunkt der Herstellung der PV-Module gültig waren. Die Kalibrierungsbedin-
gungen des Herstellers werden mit den von internationalen Institutionen zugelassenen Bedingungen abgeglichen. 

4 Garantieausschluss 

Von der Garantie ausgeschlossen sind alle Module, die infolge unsachgemäßer Installation, Anwendung, Betrieb, 
Transport oder durch Eingriffe Dritter beschädigt oder zerstört wurden. 

5 Geltendmachung von Ansprüchen 

Zur Geltendmachung von Ansprüchen aus dieser Garantievereinbarung sind alle Personen berechtigt, die im Besitz 
entweder einer Kopie des Lieferscheins oder einer Kopie der Originalrechnung sind. Anspruchsberechtigt sind dem-
nach insbesondere auch Zweitkäufer. 

6 Ansprechpartner 

Ansprechpartner für alle Fragen und Ansprüche aus dieser Garantievereinbarung ist: 
 
 forto trade gmbh 

bachstraße 2 
41564 kaarst 
gerrnany 

 


